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1. „Optionen anzeigen“

2. „Kommentieren“

3. „Stempeln“



Wo stehen wir?

Wieviel wissen Sie schon über das Thema? 
Stempel-Check



Worum geht es überhaupt?
Zahlen, Daten, Fakten zum Onlinezugangsgesetz





Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen 
(Onlinezugangsgesetz – OZG) verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, bis Ende 
2022 ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten.

In dem OZG-Umsetzungskatalog sind ca. 600 
Verwaltungsleistungen definiert, die in 35 
Lebens- und 17 Unternehmenslagen gebündelt 
werden und 14 übergeordneten Themenfeldern 
(zum Beispiel "Familie & Kind" und 
"Unternehmensführung & - entwicklung") 
zugeordnet sind. 

Davon sind 90 rein kommunal.

Rechtliche Verpflichtungen zur Umsetzung 

der Digitalisierung





Kommunale Sicht









56 OZG-Leistungen mit starkem Bezug zur 

Wohlfahrtspflege laut BMI



Das Prinzip „Einer für Alle“ (EfA)

FITKO= Föderale IT-Kooperation (Anstalt öff. Rechts)





Verwaltungsmodernisierung



Digitale Leistungen



Kindergrundsicherung



Fragen?



Wie ist die Wohlfahrtspflege betroffen?



… als Koproduzentin von 

Daseinsfürsorge

Wohlfahrtsverbände als „Gerüst der sozialen 

Infrastruktur“ – nur staatliche (Geld)Leistungen in 

den Blick zu nehmen reicht nicht aus!

Sollen zwischen Staat und Bürger_innen, 

Leistungsträgern und Leistungsempfänger_innen 

vermitteln

Die öffentliche Hand profitiert davon – und ist 

nach SGB auch verpflichtet – , die 

Wohlfahrtsverbände bei der Gestaltung der 

Zugänge zu Angeboten der Daseinsvorsorge 

einzubeziehen.



… als wichtiger Teil der 

Leistungskette

Leistungsketten im Anschluss an staatliche 

Angebote/Vermittlung müssen kompatibel 

sein –

ist nicht Teil des OZG, aber Teil der 

Lösung

• Übergabe von Bestandsdaten o.ä.

• Zusammenarbeit beim 

„Leistungsclearing“

• Abrechnung

• Statistiken und Verfügbarkeiten

*) Der digitale Landkreis. 

Schriften des Deutschen 

Landkreistages. Band 135, 

Juni 2018, S. 7



… als Anwältin

• Für die Benachteiligten in der 

Gesellschaft

Nur Bürger/innen, Unternehmen 

und Freie Wohlfahrt gemeinsam

mit Behördenmitarbeitern können in 

Laboren Prototypen erarbeiten, die 

eine sinnvolle Interaktion und damit 

höhere  Nutzerakzeptanz erzielen.

• Für die Einrichtungen der Caritas

(vgl. „Leistungskette“)



Fragen?



Die Bewertungsmaßstäbe



Wie online darf es sein?



Informationsplattform



Wie geht man vor?

• Lesen Sie die Steckbriefe (meist unter 

„Ergebnisse“ bei den einzelnen 

Leistungen)

– Welche Stakeholder sind erkannt?

– Passt die Zielvision?

– Sind die Schnittstellen zur Wohlfahrt klar?

– Welche Nachnutzung ist geplant? 

Abstimmung mit Wohlfahrt/BAG FW 

notwendig?



Schauen wir mal rein!

https://informationsplattform.ozg-umsetzung.de/

https://informationsplattform.ozg-umsetzung.de/


Fragen?



Leitgedanken für die Wohlfahrt

1. Wir müssen kompatibel zu öffentlichen 

Plattformen sein, sonst sind wir raus. (auch 

hinsichtlich KDG)

2. Wir brauchen digitale Kompetenzen, um uns 

OZG-Leistungen zu Nutzen zu machen. 

3. Wir müssen immer den Menschen in den 

Mittelpunkt rücken und nicht nur den 

Verwaltungsakt. Wo bleibt die Beratung?

Anonymität?



Austausch




